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Wien, am 25. Juni 2015 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Peter Pilz, Freundinnen und Freunde, haben am  

8. Mai 2015 unter der Zahl 4955/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „wirtschaftliche Schädigung durch den Verfassungsschutz“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 
Gemäß § 28a Sicherheitspolizeigesetz obliegt den Sicherheitsbehörden die Aufgabe der 

Gefahrenerforschung, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme einer Gefahrensituation 

rechtfertigen. 

Die in Zivilkleidung auftretenden Beamten haben Herrn O. um Auskunft ersucht. Die 

Mitwirkung von Herrn O. an dem formlosen Gespräch erfolgte freiwillig und ohne Zwang. Er 

selbst hatte die Beamten nach deren Vorstellung eingeladen im Lokal an einem von ihm 

selbst bestimmten Tisch im Lokal Platz zu nehmen. Dieser Einladung wurde 

nachgekommen.  

Das Gespräch vor Ort entsprach dem Grundsatz der möglichsten Schonung der Person. 

Der einzig anwesende Gast saß am anderen Ende des Lokals. Es war nicht zu erwarten, 

dass Unbeteiligte das Gespräch mithören. Für Außenstehende war schon allein auf Grund 

der zivilen Kleidung der beiden Beamten der amtliche Charakter des Gespräches nicht 

erkennbar. Herr O. wurde in diesem Gespräch auch nicht als Terrorist bezeichnet. 
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Einem größeren Personenkreis bekannt wurde diese Kontaktaufnahme durch Bedienstete 

des Landesamtes Verfassungsschutz mit Herrn O. erst durch ein Interview, das Herr O. 

selbst den lokalen Medien gab. 

 
Zu Frage 3: 
Nein. 

 
Zu Frage 4:  
Die Mitteilung stammte von der lokal zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. 

 
Zu den Fragen 5 und 6: 
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. Von einer anfragebezogenen, retro- 

spektiven manuellen Auswertung aller Aktenvorgänge des Bundesamtes für Verfassungs- 

schutz und Terrorismusbekämpfung und der Landesämter Verfassungsschutz der letzten  

18 Monate wird auf Grund des enormen Verwaltungsaufwandes und der damit 

einhergehenden exorbitanten Ressourcenbindung auch im Hinblick auf die Grundsätze der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns Abstand 

genommen. 

 
Zu den Fragen 7 und 8: 
Eine öffentliche Befragung von Personen zum anfragerelevanten Thema im akustischen 

Beisein Unbeteiligter findet nicht statt. Es ist deshalb auch kein Unternehmen bekannt, dass 

durch bloßes Einholen von Auskünften unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschädigt wurde. 

 
Zu Frage 9 und 10: 
Es besteht derzeit kein Grund für weitere Veranlassungen, da objektiv auf Grund des sechs-

Augen-Gespräches keine Schädigung festgestellt werden konnte. Der einzige anwesende 

Gast des Lokals befand sich während des Gespräches, dessen Grund und Inhalt schon 

allein wegen des Auftretens der Beamten in Zivilkleidung nicht erkennbar war, am anderen 

Ende des Lokals. 

 
Zu Frage 11: 
Die Beamten verrichten weiterhin ihren Dienst, da ihnen kein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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